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Ministerium für Schule, Jugend und Kinder 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

 
Ministerium für Wissenschaft und Forschung 

des Landes Nordrhein-Westfalen 
 

Eckpunkte zur Gestaltung von BA-/MA-Studiengängen für Lehrämter 
 

Düsseldorf, 15. März 2004 
 
Vorbemerkung 
 
Durch die Eckpunkte soll sichergestellt werden, dass Bachelor- und Masterstudiengänge für 
Lehrämter, die im Rahmen von Modellversuchen erprobt werden, die Voraussetzungen für die 
gegenseitige Anerkennung von Lehramtsprüfungen und Lehramtsbefähigungen innerhalb der 
Kultusministerkonferenz erfüllen. Zu diesem Zweck sind folgende Mindeststandards zu beach-
ten:  
 
Die Einführung gestufter Studiengänge verbindet den Anspruch einer Reorganisation der Stu-
dienstruktur sowohl mit dem Ziel einer Verkürzung der realen Studienzeiten wie mit dem einer 
qualitativen Studienreform. Studienzeitverkürzung und Qualitätssteigerung im Hinblick auf das 
Berufsziel sind somit auch Parameter für ein konsekutiv organisiertes Studienmodell in der uni-
versitären Lehrerbildung. Entsprechend der Vereinbarung von Bologna (1999) zur Anpassung der 
Studienstrukturen an europäischen Universitäten ermöglicht das Land Nordrhein- Westfalen im 
Rahmen eines Versuchs, gestufte Studiengänge auch im Bereich der Lehrerbildung. 
Durch die Öffnungsklausel des Gesetzes über die Ausbildung für Lehrämter an öffentlichen 
Schulen vom 2. Juli 2002 erhalten die Hochschulen die Möglichkeit, auch die Lehramtsstudien-
gänge in die Strukturreform der Studiengänge einzubeziehen und konsekutiv zu organisieren. 
 
Im Folgenden sind Organisationsprinzipien, quantitative Eckdaten und qualitative Standards auf-
geführt, die als Rahmenvorgaben für die Genehmigung solcher alternativer Studienmodelle zu 
beachten sind: 
 

- Die qualitative Weiterentwicklung der Lehramtsstudiengänge - z.B. der Praxisstudien, 
des erziehungswissenschaftlichen Studiums und der Fachdidaktik - auf der Grundlage der 
Lehramtsprüfungsordnung 2003 und unter Berücksichtigung der bundesweiten Reform-
initiativen; 

 
- die Anerkennungsfähigkeit des Bachelor- oder Master-Abschlusses als Erste Staatsprü-
fung, 

 
- eingeschlossen die Übereinstimmung mit den Rahmenvereinbarungen der KMK vom 
März 2002. 

 
Im Interesse einer qualitativen Weiterentwicklung der Lehrerbildung werden die Hochschulen 
ausdrücklich zur Gestaltung und Entwicklung von standortspezifischen Varianten aufgefordert. 
Dabei kann auch der Vorbereitungsdienst in die Neukonzeption mit einbezogen werden. 
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1. Strukturelle und quantitative Vorgaben 
 
1.1 Aufbau 
 
Das Bachelor-Studium führt zu einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss. 
 
Das Bachelor-Studium ist fachwissenschaftlich geprägt, enthält aber auch vermittlungswissen-
schaftliche Studienanteile und kann als Option auch erhebliche fachdidaktische Studienanteile 
umfassen. Es bezieht sich auf Einsatzmöglichkeiten in breiten, aber definierten Berufsfeldern. 
Dabei ist das Berufsfeld Schule mit den Verwendungsmöglichkeiten an Grundschulen, Haupt-
schulen, Realschulen, Gymnasien, Gesamtschulen, Berufskollegs und für die sonderpädagogische 
Förderung in angemessener Weise zu berücksichtigen. 
 
Für den Eintritt in den Schuldienst qualifiziert ein auf diesem Bachelor-Studium aufbauendes 
Master-Studium, das erziehungswissenschaftlich und berufsspezifisch ausgerichtet ist. Die fach-
wissenschaftlichen Studien des Bachelor werden darin unter besonderer Berücksichtigung des 
Berufsfeldes Schule weitergeführt. 
 
1.2 Regelstudienzeiten 
 
Bachelor-Studiengänge sind in der Regel dreijährig, um für ein Lehramt anerkennungsfähig zu 
sein. 
 
Die Gesamtausbildungsdauer einschließlich Vorbereitungsdienst soll gegenüber dem status quo 
nicht verlängert werden. 
 
1.3 Studienvolumen 
 
Für das Studienvolumen gelten - den Rahmenvereinbarungen der KMK entsprechend - die fol-
genden Richtwerte: 
 

- für das Lehramt an Grund-/Haupt-/Realschulen und den entsprechenden Jahrgangsstufen 
der Gesamtschulen: 
Bachelor-Studiengang 180 ECTS-Leistungspunkte bzw. 6 Semester; Master-Studiengang 
60 ECTS-Leistungspunkte bzw. 2 Semester 

 
- für die Lehrämter an Gymnasien und Gesamtschulen und an Berufskollegs und für 

 Sonderpädagogik: 
Bachelor-Studiengang 180 ECTS-Leistungspunkte bzw. 6 Semester; Master-Studiengang 
120 ECTS-Leistungspunkte bzw. vier Semester. 

 
Dabei dürfen - den Rahmenvereinbarungen der KMK entsprechend - bestimmte Untergrenzen für 
die einzelnen Studienanteile nicht unterschritten werden. 1 
 
 
 
1 folgende Angaben zu Punkt 1..3  erscheinen im Erlasstext als Fußnote: 
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- für das Lehramt an Grund-, Haupt-, Realschulen und den entsprechenden Jahrgangsstu-
fen der Gesamtschulen: 
Fachstudium: 2 Fächer je 35 SWS 
 
- für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen: 
Fachstudium: 2 Fächer je 60 SWS einschließlich Fachdidaktik 
 
- für das Lehramt an Berufskollegs: 
je zur Hälfte:  a) berufliche Fachrichtung 

b) Erziehungswissenschaft und berufsfeldübergreifendes oder allgemein 
bildendes Fach oder spezielle oder weitere berufliche oder sonderpädagogi-
sche Fachrichtung 

auch zwei allgemein bildende Fächer 
 
- für das Lehramt für Sonderpädagogik: 
je zur Hälfte:  a) Sonderpädagogik (zwei sonderpädagogische Fachrichtungen plus fach-

richtungsübergreifende Anteile) 
b) Erziehungswissenschaft und Fachstudium 

 
 
 
1.4 Studienstruktur 
 
Es wird ein Studium vorausgesetzt, das erziehungswissenschaftliche sowie fachwissenschaftliche 
und fachdidaktische Studien umfasst und das im Ergebnis zu einer Lehrbefähigung für zwei Fä-
cher führt. In beiden Fächern muss ein nach den KMK – Rahmenvereinbarungen anerkennungs-
fähiger quantitativer und qualitativer Standard nachgewiesen werden.  
 
Neben den beiden fachwissenschaftlichen Studienanteilen soll das Bachelor-Studium einen drit-
ten Bereich enthalten, der auf Qualifikationen im Bereich von Wissen und Bildung, d.h. auf Wis-
sensvermittlung und Wissenstransfer ausgerichtet ist. 
 
Die Aufteilung der fachwissenschaftlichen Studienanteile kann bei Kombinationen mit den Fä-
chern Kunst, Musik und Sport entsprechend den Erfordernissen der Fächer unterschiedlich auf 
Bachelor- und Masterstudium vorgenommen werden. 
 
Entsprechend der Aufteilung der fachwissenschaftlichen Studien im Bachelor- Studiengang kann 
auch die Schwerpunktsetzung im Master-Studium variieren. 
 
1.5 Studienabschlüsse 
 
Die Studiengänge müssen modularisiert und mit einem Leistungspunktesystem ausgestattet sein. 
Die Prüfungen müssen studienbegleitend erfolgen. 
 
Das Bachelor-Studium wird mit einem ersten berufsqualifizierenden akademischen Abschluss 
beendet. 
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Die Hochschulen legen die Zugangsvoraussetzungen zum Masterstudium fest, zu denen gezielt 
erworbene einschlägige schulpraktische Erfahrungen zählen. 
 
Der Master-Studiengang ist auf einen schulformbezogenen Abschluss ausgerichtet. Er wird mit 
einem berufsqualifizierenden akademischen Abschluss beendet, der gemeinsam mit dem Bache-
lor-Abschluss Grundlage für die Erteilung eines Zeugnisses über die Erste Staatsprüfung für ein 
Lehramt an Schulen ist. 
 
1.6 Voraussetzungen 
 
Die für die Studiengänge verantwortlichen Einheiten der Universität müssen sicherstellen, 

 
- dass das erforderliche Lehrangebot von entsprechend hierfür qualifiziertem Personal er-
bracht wird (insbesondere in der an den Universitäten tendenziell unterrepräsentierten 
Fachdidaktik) 
 
- dass die erforderlichen organisatorischen Einrichtungen zur Koordination der Lehrver-
anstaltungen, zur Beratung der Studierenden sowie zur Entwicklung und zur Evaluation 
der Angebots- und Organisationsstrukturen geschaffen und aufrecht erhalten werden 
(Zentren für Lehrerbildung, für die Lehrerbildung zuständige Selbstverwaltungsgremien). 

 
2. Qualitative Vorgaben 
 
2.1 Vermittlungswissenschaftlicher Wahlpflichtbereich des Bachelor-Studiums 
 
Dieses Studiensegment ist auszurichten an einem angenommenen breiten Berufsfeld für Vermitt-
lungsberufe. Es vermittelt grundlegende Qualifikationen im Bereich Wissenstransfer und Wis-
sensmanagement unter Berücksichtigung der für den Lehrerberuf konstitutiven Vermittlungsqua-
lifikationen.  
 
Die Schwerpunktsetzung auf bestimmte grundlegende Qualifikationen (eher allgemein oder stär-
ker berufsbezogen auch mit möglichem Akzent auf dem Arbeitsfeld Schule) erlaubt in der Aus-
gestaltung individuelle Studienprofile und auch eine unterschiedliche Berufsspezifik. 
 
Um Wahlmöglichkeiten für die Studierenden zu schaffen, sollen möglichst in diesem Studienan-
teil verschiedene Varianten (Profile) angeboten werden. Dabei sind die grundlegenden Qualifika-
tionen explizit zu benennen; Anzahl und Verteilung der Leistungspunkte sind festzulegen. 
 
2.2 Modularisierung 
 
Grundlage für Bachelor- und Masterstudiengänge ist die modulare Studienorganisation. Die bis-
her vielfach unverbundenen Teilkenntnisse sollen sich durch inhaltliche und methodische Ver-
bindung in Studieneinheiten für die Studierenden zu einem kohärenten Wissensbestand zusam-
menfügen und so der Forderung nach einem breiten und fundierten Grundlagen- und Über-
blickswissen für das jeweilige Studienfach nachkommen. Für jedes Modul müssen daher die 
Qualifikationsziele ausgewiesen werden. 
 



 5

Die modulare Organisation der Studiengänge soll auch zu einer veränderten Präsentation der 
Fachdisziplinen beitragen. Unabhängig davon, ob zwei affine oder differente Fachdisziplinen 
studiert werden, soll deren Studium durch eine spezifische wissenschaftliche oder wissenschafts-
theoretische Fragestellung verknüpft werden. Nach Möglichkeit soll diese fachübergreifende und 
fächerverbindende Komponente durch den Optionalbereich verstärkt werden und so im Ergebnis 
zu einem geordneten und zusammenhängenden Wissensbestand führen. 
 
Das Organisationsprinzip inhaltlicher und methodischer Verknüpfung soll sich in der inhaltlichen 
und systematischen Studiengestaltung spiegeln. Über das Prinzip eines Baukastensystems hi-
nausgehend sollen daher sowohl die einzelnen Studienanteile wie die im gesamten Studium ver-
mittelten fachwissenschaftlichen Studien auf eine disziplinübergreifende Fragestellung ausgerich-
tet sein. 
 
2.3 Praxisstudien 
 
Praxisstudien sind integrale Bestandteile des Bachelor- und des Master-Studiums. Sie sind mit 
den theoretischen Lehrangeboten zu verknüpfen und beziehen sich jeweils auf das Berufsfeld, für 
das das Studium qualifizieren soll. Im Bachelor-Studium werden Praxisstudien in der vorlesungs-
freien Zeit in einem breiten Feld vermittlungsbezogener Berufe durchgeführt. Für Studierende 
mit dem Studienziel Lehrerberuf ist ein hinreichend breites Angebot an schulbezogenen Praxis-
studien vorzusehen. Entsprechende Praxisstudien sind bei den Zulassungsvoraussetzungen zum 
Master-Studium besonders zu berücksichtigen. 
 
Im Master-Studium beziehen die Praxisstudien sich spezifisch auf das Arbeitsfeld Schule. Ent-
sprechend dem angestrebten Lehramt haben sie einen stufen- oder schulformbezogenen Schwer-
punkt. 
 
2.4 Professionsbezogene Kompetenzen 
 
Das Studium muss die Grundlagen für eine professionelle pädagogische Reflexions- und Hand-
lungsfähigkeit legen. Aufzubauen und am Ende der Studien zu überprüfen sind daher die Qualifi-
kationen und Kompetenzen, die das Anforderungsprofil zukünftiger Lehrerinnen und Lehrer 
bestimmen. 
 
Hierzu gehören 
 

- fachwissenschaftliche Qualifikationen (Grundlagen- und Überblickswissen, Disziplin-
übergreifendes Wissen), 
 
- fachdidaktische Qualifikationen (Wissensmanagement und Wissenstransfer, medien-
pädagogische Kompetenz), 
 
- pädagogische Kompetenz (Reflexions- und Handlungsfähigkeit in Bezug auf grundle-
gende pädagogische Situationen), 

 
- kommunikative Kompetenz (Rollenübernahme und -reflexion). 
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Unter dem Gesichtspunkt der Studienreform ist das Studium so anzulegen, dass Inhalte, Metho-
den und Überprüfungsverfahren in den neuen Studiengängen sich an den Zielkompetenzen aus-
richten. 
 
2.5 Evaluation 
 
 Die Entwicklung gestufter Studiengänge im Bereich der Lehrerbildung ist an die Bereitschaft 
und Verpflichtung zu begleitender interner und abschließender externer Evaluation mit dem Ziel 
der Qualitätsentwicklung und dem Aufbau struktureller und inhaltlicher Standards geknüpft. 
 
Die Überprüfung dieser Studiengänge orientiert sich an den vorstehenden qualitativen und quan-
titativen Rahmenvorgaben . 
 
2.6 Befristung 
 
Die Einführung erfolgt unter Vorbehalt und ist zeitlich befristet (bis Sommersemester 2009 ein-
schließlich). 
 
 
 

 


